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Aufwendungen für krankheitsbedingte Unterbringung eines Angehörigen abziehbar? 
 
Erwachsen einem Steuerpflichtigen Aufwendungen für den Unterhalt eines Angehöri-
gen, können diese unter gewissen Voraussetzungen als außergewöhnliche Belastung 
abzugsfähig sein. Hierbei sind zwei Abzugsmöglichkeiten denkbar: Bei typischen Un-
terhaltsleistungen kommt ein Abzug mit einem Höchstbetrag von bis zu 8.004 EUR in 
Betracht. Erzielt der Unterstützte jedoch Einkünfte und Bezüge von über 624 EUR, 
verringert sich der Höchstbetrag um den übersteigenden Betrag (ggf. bis auf Null). 
Werden dagegen z. B. die Krankheitskosten eines Angehörigen übernommen, könnte 
auch der allgemeine Abzug von außergewöhnlichen Belastungen (nicht typisiert als 
"Unterhalt") zum Zuge kommen. Hierbei ist dann das eigene Einkommen für die Prü-
fung der sogenannten zumutbaren Eigenbelastung relevant; ansonsten ist der Abzug 
uneingeschränkt möglich. Für die Einordnung von krankheitsbedingten Pflegekosten 
hat der Bundesfinanzhof (BFH) jetzt ein Urteil gefällt. 
 
Sachverhalt 
Eine Tochter hatte für die Unterbringung ihres nach einem Schlaganfall pflege-
bedürftigen Vaters in einem Altenpflegeheim 1.316 EUR an das Sozialamt gezahlt. 
Die Heimkosten waren überwiegend von der Pflegeversicherung und dem Sozialamt 
getragen worden. Die vom Vater erzielte Rente von 24.000 EUR konnte wegen eige-
ner Unterhaltszahlungen an die schwer gehbehinderte Ehefrau kaum zur Deckung der 
Heimkosten beitragen. Der von der Tochter beantragte steuerliche Abzug als typisierte 
Unterhaltsleistungen lief wegen der Rentenhöhe ins Leere. Hiergegen klagte die Toch-
ter erfolglos mit der Begründung, dass dem Vater die Rente tatsächlich nicht zur Ver-
fügung stehe, so dass die Anrechnung zu unterbleiben habe. 
 
Entscheidung 
Der BFH hat die Aufwendungen für die krankheitsbedingte Unterbringung eines An-
gehörigen in einem Altenpflegeheim als nicht typisierte allgemeine außergewöhnliche 
Belastungen eingestuft, deren Abzug durch die zumutbare Eigenbelastung einge-
schränkt wird. Abziehbar seien insoweit nicht nur die Pflegekosten, sondern auch die 
Kosten, die auf die Unterbringung und Verpflegung entfielen, soweit es sich hierbei 
um Mehrkosten gegenüber der normalen Lebensführung handele. Im Streitfall scheide 
ein Abzug der Aufwendungen jedoch wegen des Überschreitens der zumutbaren Be-
lastung aus. Dagegen komme ein Abzug als typisierte außergewöhnliche Belastungen 
nicht in Betracht. Hiernach seien nur typische Unterhaltsaufwendungen begünstigt, 
insbesondere Ernährung, Kleidung, Wohnung, Hausrat sowie notwendige Versiche-
rungen. 
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Konsequenz 
Aufwendungen für die altersbedingte Heimunterbringung von Angehörigen sind typi-
siert als außergewöhnliche Belastung unter Berücksichtigung der Einkünfte der unters-
tützten Person abzugsfähig, während die krankheitsbedingte Unterbringung wie oben 
dargestellt zu berücksichtigen ist. Ein Wahlrecht besteht nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


